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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Alternative Investmentfonds Manager
Gesetz, das Bankwesengesetz, das Börsegesetz 2018, das Devisengesetz 2004, das 
E-Geldgesetz 2010, das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz, 
das Finanzkonglomerategesetz, das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, das 
Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Immobilien-Investmentfondsgesetz, das 
Investmentfondsgesetz 2011, das Nationalbankgesetz 1984, das 
Rechnungslegungs-Kontrollgesetz, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das 
Sanktionengesetz 2010, das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, das 
Wertpapieraufsichtsgesetz 2018, das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz 
sowie das Zahlungsdienstegesetz 2018 geändert werden 

Der Österreichische Gewerkschaftsbund dankt für die Übermittlung des oben genannten 
Gesetzesentwurfes und erlaubt sich, dazu wie folgt Stellung zu nehmen: 

Der vorliegende Entwurf enthält gesetzliche Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit 
der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), sowie gesetzliche Begleitmaßnahmen im 
Zusammenhang mit der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf wird zudem im Sanierungs- und 
Abwicklungsgesetz die Richtlinie 2017/2399/EU zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU 
im Hinblick auf den Rang unbesicherter Schuldtitel in der Insolvenzrangfolge umgesetzt. 

Zu den gesetzlichen Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verordnung (EU) 
2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten weist der Österreichische Gewerkschaftsbund auf folgende Problematik hin: 
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Aus der Beratung sind Fälle bekannt, in denen Umfang und Art der insbesondere von 
Versicherungsunternehmen abgefragten Daten den Konsumentinnen oft unklar sind. Das 
betrifft vor allem die Angaben und Einverständniserklärungen, welche Versicherungen 
rund um Personenversicherungen (Unfall-, Krankenzusatz-, Lebensversicherungen, 
Berufsunfähigkeit, Pflegeversicherungen) einholen. Unklar ist im Besonderen, wenn sich 
Versicherer ausbedingen wollen, dass diese das Recht haben sollen, personenbezogene 
Daten (z.B. Atteste, Gutachten, Arztbriefe etc.) eines Kunden bei anderen Organisationen 
bzw. Trägern von Gesundheitsdienstleistungen einzuholen oder anzufordern. Auch in 
Gesundheitsfragebögen stellen sich Konsumentinnen bisweilen die Frage, ob die 
erforderlichen Angaben des Versicherungskunden dem eigentlichen Versicherungs
geschäft (Risikoprüfung) zweckdienlich sind oder über den eigentlichen rechts
geschäftlichen Zweck hinausgehen. 

Auch ist es wichtig, dass die Datenschutz-Grundverordnung nicht zum Anlass genommen 
werden soll um die Kunden mit dem Zweck zu kontaktieren, letztlich neue Geschäfte 
anzubahnen oder damit die Kunden die Bank zu (erweiterten) Marketing-Maßnahmen 
ermächtigen. Das heißt, dass die Datenschutz-Grundverordnung nicht missbräuchlich als 
Vehikel verwendet werden darf, um den Vertrieb zu fördern und/oder unter dem 
missbräuchlichen Hinweis auf eine neue Gesetzeslage die Kunden anzuhalten, einen 
(umsatz- oder provisionsgetriebenen) Produktwechsel vorzunehmen. 

Briefe, die von Unternehmen im Zusammenhang mit der Datenschutz-Grundverordnung 
ausgeschickt werden, sollen klaren Vorgaben für deren Zweckmäßigkeit und sachliche 
Angemessenheit unterliegen, wobei diese Zweckmäßigkeit und Angemessenheit 
gegebenenfalls von der Finanzmarktaufsichtsbehörde oder der Datenschutzbehörde zu 
überprüfen ist. 

Zur Umsetzung der Richtlinie 2017/2399/EU zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU im 
Hinblick auf den Rang unbesicherter Schuldtitel in der Insolvenzrangfolge stellt der 
Österreichische Gewerkschaftsbund fest, dass der Aufbau von verlusttragungsfähigen 
Kapazitäten bei Kreditinstituten im Lichte der Bankenkrise bedeutsam für die 
Finanzmarktstabilität ist. Gerade in Österreich hat das Bankenpaket, die öffentlichen 
Haushalte und damit alle Steuerzahlerinnen überdurchschnittlich belastet. Zum 
glaubhaften und effektiven Abwenden eines nochmaligen bail-outs durch die öffentliche 
Hand bedarf es daher ausreichender verlusttragungsfähiger Kapazitäten und einer klaren, 

""' achvollziehbaren Rangordnung in der Insolvenzordnung. 

Mag. Be har chitz 
Leitender Sekretär 
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